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Nachdruck vom 13. 11. 1987 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xxxxxxxxx, mit dem 
das Einkommensteuergesetz 1972, das Körper­
schaftsteuergesetz 1966, das Gewerbesteuerge­
setz 1953, das Energieförderungsgesetz 1979, 
das Vermögensteuergesetz 1954 und das 
Rundfunkgesetz geändert werden (Dri~~es 
Abgabenänderungsgesetz 1987 - 3. AbgAG 

1987) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Ein kom m e n s t e u erg e set z 1972 

Artikel I 

Das Einkommensteuergesetz 1972, BGBI. 
Nr.440, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 493/1972, 27/1974, 409/1974, 469/1974, 335/ 
1975, 39111975, 636/1975, 143/1976, 664/1976, 
320/1977, 645/1977, 280/1978, 571/1978, 5501 
1979, 545/1980, 563/1980, 520/1981, 620/1981, 
111/1982, 164/1982, 570/1982, 587/1983, 612/ 
1983, 254/1984, 483/1984, 53111984, 25111985, 
557/1985,325/1986,562/1986,80/1987 und 312/ 
1987 und der Kundmachungen BGBI. Nr. 73/1981, 
243/1982, 351/1984, 23/1985, 207/1986, 380/ 
1987 und 432/1987 wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Z 3 lautet: 

,,3. die Bezüge aus einer gesetzlichen. Kranken­
oder Unfallversorgung und Sachleistungen 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung, die 
Bezüge aus einer ausländischen gesetzlichen 
Kranken- oder Unfallversorgung, -die einer 
inländischen gesetzlichen Kranken- oder 
Unfallversorgung entspricht, Krankengelder 
aus den Versorgungs- 'und U nterstützungsein­
richtungen der Kammern der selbständig 
Erwerbstätigen, weiters das aus der Pensions­
versicherung gebührende Übergangsgeld," 

2. § 3 Z 4 lautet: 

,,4. das versicherungsmäßige Arbeitslosengeld, die 
Notstandshilfe, das Karenzurlaubsgeld oder 
an dessen Stelle tretende Ersatzleistungen und 

die Karenzurlaubshilfe auf Grund der beson­
deren gesetzlichen Vorschriften, weiters die 
Überbrückungshilfe für Bundesbedienstete 
nach den besonderen gesetzlichen V orschrif­
ten sowie gleichartige Bezüge, die auf Grund 
besonderer landes gesetzlicher Regelungen 
gewährt werden, Beihilfen nach dem Arbeits­
marktförderungsgesetz, BG BI. Nr. 3111969, 
und Leistungen nach dem Invalideneinstel­
lungsgesetz 1969, BGBI. Nr. 22/1970. 

Erhält der Steuerpflichtige derartige Bezüge 
nur für einen Teil des Kalenderjahres, so sind 
für das restliche Kalenderjahr bezogene Ein­
künfte im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 für 
Zwecke der Ermittlung des Steuersatzes auf 
einen Jahresbetrag umzurechnen. Das Eine 
kommen ist mit jenem Steuers atz zu be­
steuern, der sich unter Berücksichtigung der 
umgerechneten Einkünfte ergibt; die Steuer 
darf jenen Betrag nicht übersteigen, der sich 
ergeben würde, wenn die Bezüge dem Steuer­
abzug vom Arbeitslohn unterliegen," 

3. § 8 Abs. 5 und 6 entfällt. Der bisherige Abs. 7 
erhält die Bezeichnung Abs. 5. 

4. § 10 Abs. 4 entfällt. Der bisherige Abs. 5 erhält 
die Bezeichnung Abs. 4. 

5. § 16 Abs. 4, 5 und 6 entfällt. 

6. § 28 Abs. 2 Z 3 lautet: 

,,3. sonstige Aufwendungen im Sinne der §§ 3 bis 
5 des Mietrechtsgesetzes in Gebäuden, die 
den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes 
über die Verwendung des Hauptmietzinses 
unterliegen, weiters Assanierungsaufwendun­
gen nach Maßgabe des § 38 Abs. 2 des Stadt­
erneuerungsgesetzes, BGBI. Nr. 287/1974, in 
der jeweils geltenden Fassung, des Artikels IV 
des Bundesgesetzes über die Änderung miet­
rechtlicher Vorschriften und über Mietzins­
beihilfen, BGBI. Nr. 409/1974, in der jeweils 
geltenden Fassung und des § 19 Abs. 2 des 
Denkmalschutzgesetzes,BGBI. Nr. 167/1978, 
in der jeweils geltenden Fassung," 
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7. § 35 Abs. 4 erster Satz lautet: 

"Die für die Neugründung des ersten gemeinsamen 
Hausstandes aus Anlaß einer nach dem 31. Dezem­
ber 1972 und vor dem 1. Jänner 1988 erfolgten 
Eheschließung entstehenden Aufwendungen sind, 
wenn sie im Zusammenhang mit der ersten Ehe­
schließung edolgen, nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen als außergewöhnliche Belastungen 
zu berücksichtigen." 

8. Im § 37 Abs. 1 wird als letzter Satz angefügt: 

,,Auf Einkünfte, die zur Gänze oder zum Teil mit 
, den festen Sätzen des § 67 versteuert werden, ist 
der ermäßigte Steuersatz nicht anzuwenden." 

9. Im § 41 Abs. 2 tritt in der Z 6 an die Stelle des 
Punktes das Wort "oder" und wird folgende Z 7 
angefügt: 

,,7. im Einkommen Einkünfte aus nichtselbständi­
ger Arbeit enthalten sind, auf die § 37 
anwendbar ist." 

10. Im § 62 Abs. 2 entfällt die Z 6. 

11. § 72 Abs. 1 vierter Satz lautet: 

"Der Jahresausgleich ist vom Arbeitgeber auch für 
Arbeitnehmer durchzuführen, die infolge Präsenz­
dienstleistung, Zivildienstleistung oder Krankheit 
für bestimmte Lohnzahlungszeiträume des Kalen­
derjahres keinen Arbeitslohn erhalten haben." 

12. § 73 Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. die Pauschbeträge gemäß § 18 Abs. 3 und § 62 
Abs. 1 sowie um Pauschbeträge, die auf 
Grund einer Verordnung gemäß § 17 Abs. 4 
nicht auf der Lohnsteuerkarte eingetragen 
werden," 

Artikel II 

1. Art. I Z 1, 3 bis 5, 8, 9, 10 und 12 ist anzuwen­
den, 

a) wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, 
erstmalig bei der Veranlagung für das Kalen­
derjahr 1988, 

b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
durch Abzug eingehoben oder durch Jahres­
ausgleich festgesetzt wird, für Lohnzahlungs­
zeiträume, die nach dem 31. Dezember 1987 
enden. 

2. Art. I Z 2, 6 und 11 ist anzuwenden, 
a) wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, 

erstmalig bei der Veranlagung für das Kalen­
derjahr 1987, 

b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
durch Abzug eingehoben oder durch Jahres­
ausgleich festgesetzt wird, für Lohnzahlungs­
zeiträume, die nach dem 31. Dezember 1986 
enden. 

ABSCHNITT II 

K ö r per s c h a f t s t e u erg e set z 1966 

Artikel I 

Das Körperschaftsteuergesetz 1966, BGBI. 
Nr. 156, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 44/1968,278/1969,44111972, 17/1975,636/ 
1975, 645/1977, 620/1981, 11111982, 57011982, 
325/1986 und 312/1987 und der Kundmachung 
BGBI. Nr. 10211986 wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Versorgungs betriebe sind Betriebe, welche die 
Bevölkerung mit Nutzwasser, Gas, Elektrizität 
oder Wärme versorgen, ferner solche Betriebe, die 
dem öffentlichen Verkehr einschließlich des Rund­
funks oder dem Hafenbetrieb dienen." 

2. § ~ Abs. 1 Z 1 lautet: 

,,1. Die Österreichischen Bundesbahnen und die 
staatlichen Monopolbetriebe mit Ausnahme 
jener Betriebe, die in eine privatrechtliche 
Form gekleidet sind;" 

3. § 22 Abs. 4 entfällt; die bisherigen Abs. 5, 6 
und 7 erhalten die Bezeichnung Abs. 4, 5 und 6. 

Artikel II 

Art. I ist erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 1988 anzuwenden. 

ABSCHNITT III 

Gewerbeste u e rge setz 

Artikel I 

Das Gewerbesteuergesetz 1953, BGBI. Nr.2I 
1954, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 19111954, 59/1955, 97/1959, 303/1959, 194/ 
1961,160/1966,2/1967,44/1968,278/1969,439/ 
1969, 374/1971, 442/1972, 17/1975, 320/1977, 
645/1977, 572/1978, 563/1980,.620/1981, 111/ 
1982, 570/1982, 587/1983, 53111984, 544/1984, 
557/1985 und 31211987 und der Kundmachungen 
BGBI. Nr.254/1958, 1111961, 266/1963, 265/ 
1964 sowie 278/1986 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Unterneh~en yon Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes sind gewerbesteuerpflichtig, 
wenn sie als stehende Gewerbebetriebe anzusehen 
sind. Unternehmen im Sinne des § 2 Abs. 4 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1966, BGBI. Nr. 156/ 
1966, in der jeweils geltenden Fassung gehören 
nicht zu den Gewerbebetrieben. Versorgungsbe­
triebe im Sinne des § 2 Abs. 2 des Körperschaftsteu­
ergesetzes 1966 unterliegen der Gewerbesteuer." 

2. § 2 Z 3 entfällt. 

3. § 2 Z 4 entfällt. 

4. § 26 Abs. 4 entfäIlt. 
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Artikel 11 

Art. I ist erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 1988, hinsichtlich der Lohnsummen­
steuer erstmals für den Monat Jänner 1988 anzu­
wenden. 

ABSCHNITT IV 

E n erg i e f ö r der u n g s g' e set z 1979 

Artikel I 

Das Energieförderungsgesetz 1979, BGBL 
Nr. 567, in der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 353/1982 und 25211985 wird aufgehoben. 

Artikel 11 

1. Artikel I ist erstmalig bei der Veranlagung für 
das Kalenderjahr 1988, hinsichtlich des 5. und 6. 
Abschnittes des Energieförderungsgesetzes 1979 ab 
1. Jänner 1988 anzuwenden. Wird über Anträge 
auf Bescheinigung der energiewirtschaftlichen 
Zweckmäßigkeit bis zum 31. Dezember 1987 nicht 
entschieden, so gilt die Bescheinigung als erteilt. 

2. Rücklagen im Sinne des § 1, § 10 und § 16 des 
Energieförderungsgesetzes 1979, die bis zum Wirt­
schaftsjahr 1987 nicht b,estimmungsgemäß verwen­
det wurden, gelten ab dem Wirtschaftsjahr 1988 bis 
zum Ablauf der fünf jährigen Verwendungsfrist als 
Investitionsrücklagen gemäß § 9 EStG 1972 in der 
jeweils geltenden Fassung. § 9 Abs. 2 dritter und 
vierter Satz Einkommensteuergesetz 1972, BGBL 
Nr. 440/1972, in der jeweils geltenden Fassung ist 
nicht anzuwenden. 

3. a) Elektrizitätsversorgungsunternehmen im 
Sinne des Elektrizitätswinschaftsgesetzes, BGBL 
Nr.260/1975, in der jeweils geltenden Fassung, 
deren Ausbauleistung insgesamt 10000 kW nicht 
übersteigt, können von den Begünstigungen der 
lit. b Gebrauch machen. Voraussetzung ist, daß die 
Stromerzeugung den ausschließlichen Betriebsge­
genstand darstellt, daß es sich bei den Stromerzeu­
gungsanlagen um Wasserkraftanlagen handelt, die 
nach dem 31. Dezember 1979 in Betrieb genom­
men wurden, mit deren tatsächlichen Bauausfüh­
rungen vor dem 1. Jänner 1989 begonnen wird und 
für die eine vorzeitige Abschreibung gemäß § 8 
Abs.4 Z 4 des Einkommensteuergesetzes nicht in 
Anspruch genommen wurde, und ,daß der Gewinn 
auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung ermittelt 
wird. Elektrizitätsversorgungsunternehmen ohne 
Versorgungsgebiet können unter den vorstehenden 
Voraussetzungen von den Begünstigungen der lit. b 
Gebrauch machen, wenn eine Abnahmeverpflich­
tung auf mindestens zehn Jahre mit einem Elektri­
zitätsversorgungsunternehmen im Sinne des Elek­
trizitätswirtschaftsgesetzes, BGBL Nr. 260/1975, in 
der jeweils geltenden Fassung besteht. Die Begün­
stigungen nach lit. b können erstmalig für das Wirt­
schaftsjahr in Anspruch genommen werden, für 
dessen vollen Zeitraum die Abnahmeverpflichtung 

wirksam ist,und nur solange, als die Abnahmever­
pflichtung gilt. 

b) Die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 
ermäßigt sich ab dem Betriebsbeginn für die Dauer 
von zwanzig Jahren auf die Hälfte der gesetzlichen 
Beträge. Die einheitlichen Gewerbesteuermeßbe­
träge, die auf die Stromerzeugungsanlagen entfal­
len, ermäßigen sich ab dem Betriebsbeginn für die 
Dauer von zwanzig Jahren auf die Hälfte der 

-gesetzlichen Beträge. 

c) Die lit. b ist auch auf die im § 8 des Elektrizi­
tätstörderungsgesetzes 1969, BGBI. Nr. 19/1970, 
genannten Unternehmen anzuwenderi. 

4. Wird von den Begünstigungen der Z 3 
Gebrauch gemacht, so gilt dies als Gebrauchma­
chen von den Begünstigungen des Energieförde­
rungsgesetzes 1979. 

ABSCHNITT V 

Vermögensteuergesetz 

Artikel I 

Das Vermögensteuergesetz 1954, BGBI. Nr. 192, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr.331 
1957, 194/1961, 8311963, 44/1968, 30211968, 
278/1969, 448/1972, 665/1976, 645/1977, der 
Kundmachung BGBI. Nr. 118/1978 und der Bun­
desgesetze BGBI. Nr.563/1980, 11111982, 5701 
1982 und 327/1986 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 Z 2 lit. e lautet: 

"e) Kreditanstalten des öffentlichen Rechtes, die 
Österreich ische Staatsdruckerei, weiters, 
Rundfunkunternehmen sowie Elektrizitäts-, 
Gas- und Fernwärmeversorgungsunterneh­
men, sofern sie nicht unter lit. abis d fallen." 

2. § 3 Abs. 1 Z 2 entfällt. 

3. § 3 Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. Unternehmen, die der öffentlichen Versor­
gung mit Wasser oder dem öffentlichen Ver­
kehr, ausgenommen dem Rundfunk, dienen, 
wenn an ihnen unmittelbar oder mittelbar 
ausschließlich Gebietskörperschaften beteiligt 
sind und die Erträge ausschließlich diesen 
Körperschaften zufließen, h.insichtlich des den 
genannten Zwecken dienenden Teiles des 
Gesamtvermögens. 

Im Gesamtvermögen der im ersten Satz 
genannten Unternehmen enthaltene Beteili­
gungen an anderen Unternehmen der genann­
ten Art zählen im Ausmaß der Steuerbefrei­
ung dieser Unternehmen zum begünstigten 
Teil des Gesamtvermögensj" 

4. § 3 Abs. 1 Z 4 entfällt. 

5. § 3 Abs. 1 Z 11 entfällt. 

2 
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6. Im § 5 Abs. 1 Z 3 tritt an Stelle der Wortfolge 
"das 27. Lebensjahr" die Wortfolge "das 
25. Lebensjahr". 

Artikel n 
Artikel I ist erstmalig auf Feststellungs- und Ver­

anlagungszeitpunkte anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1987 liegen. 

ABSCHNITI VI 

Rundfunkgesetz 

Artikel I 

Das Rundfunkgesetz, BGBl. Nr. 379/1984, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 531/ 
1984 und 563/1985 und der Kundmachung BGBl. 
Nr. 612/1986 wird wie folgt geändert: 

§ 1 Abs. 3 entfällt; der bisherige Abs. 4 erhält die 
Bezeichnung Abs. 3. 

Artikel 11 

Artikel I ist erstmalig bei der Veranlagung für 
das Kalenderj ahr 1988, hinsichtlich der Lohnsum­
mensteuer erstmalig für den Monat Jänner 1988 
anzuwenden. 

ABSCHNITI VII 

Vollziehungsklausel 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des 
Abschnittes IV Art. I nach Maßgabe des § 35 des 
Energieförderungsgesetzes 1979 die Bundesregie­
rung, der Bundesminister für wirtschaftliche Ange­
legenheiten und der Bundesminister für Finanzen 
betraut. 
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VORBLATT 

zu Abschnitt I 

Probleme: 

Die in anderen Vorschriften vorgesehene Auszahlung von Sterbegeldern und ähnlichen Zuschüssen 
soll zurückgel10mmen werden. Für derartige Zuschüsse besteht derzeit eine weitgehende Steuerbefreiung. 

Der Jahresausgleichseffekt bringt derzeit im Falle eines Zusammentreffens von steuerpflichtigen Ein­
künften mit steuerbefreiten Transferleistungen (insbesondere Arbeitslosengeld, Karenzurlaubsgeld) eine in 
Anbetracht der dafür eingesetzten beträchtlichen öffentlichen Mittel nicht gerechtfertigte Milderung der 
Progressionswirkung mit sich. 

Die bestehenden besonderen Werbungskostenpauschalien scheinen infolge der zunehmenden Indivi­
dualität der tatsächlichen Ausgabenstruktur dem Grundsatz der Gleichheit der Besteuerung nicht mehr 
gerecht zu werden.' . 

Die sogenannte Heiratsbeihilfe bewirkt erhebliche budgetäre Belastungen. Sie erscheint weiters auf 
Grund des Umstandes, daß sich ihre Gewährung nicht am Bedarf orientiert, nicht mehr zeitgemäß. 

Auf Grund eines Erkenntnisses des Vetfassungsgerichtshofes dürfen sonstige Bezüge aus nichtselb­
ständiger Arbeit nicht generell von der Anwendung des halben Steuersatzes ausgeschlossen werden. 

Ziele und Lösung: 

Aufhebung der Steuerfreiheit für Sterbegelder und ähnliche Zuschüsse. 

Durch die - weiterhin zu belassende - Steuerfreiheit von Transferleistungen soU keine Progres-
sior~smilderung herbeigeführt werden. 

Die besonderen Werbungskostenpauschalien werden al!fgehoben. 

Die Heiratsbeihilfe entfällt. 

Der Ausschluß der Anwendung des Hälftesteuersatzes auf sonstige Bezüge aus nichtselbständiger 
Arbeit wird auf jene Fälle beschränkt, in denen derartige Einkünfte ganz oder zum Teil den festen Steuer­
sätzen des § 67 unterliegen. 

Alternativen: 

Im Hinblick auf die budgetären Zielsetzungen keine. 

Kosten: 

Auf Grund der vorgeschlagenen Maßnahmen kann - unter Einbeziehung der beabsichtigten Beseiti-, 
gung der im Verordnungsweg und in Erlässen festgesetzten Werbungskostenpauschbeträge - mit einem 
Mehraufkommen von zumindest 1,8 Milliarden Schilling gerechnet werden. 

zu Abschnitt II bis VI 

Probleme: 

Eine Reihe von Unternehmen ist derzeit auf dem Gebiet der Ertragsteuern sowie der Vermögensteuer 
steuerlich begünstigt oder gänzlich steuerbefreit. Dies ist mit erheblichen Steuerausfällen verbunden. 

Ziel und Lösung: 

Für bestimmte Unternehmen werden derzeit bestehende Steuerbegünstigungen und Steuerbefreiun­
gen auf dem Gebiet der Ertragsteuern sowie der; Vermögensteuer .aufgehoben. 

Kosten: 

Aus den vorgeschlagenen Maßnahmen ist eine Erhöhung des Steueraufkommens um zirka 2,5 Milli-
arden Schilling zu erwarten. ' 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Im vorliegenden Entwurf ist der Wegfall einer 
Reihe von Steuerbefreiungen und steuerlichen 
Begünstigungen vorgesehen, die einerseits erhebli­
che budgetäre Ausfälle verursachen und anderer­
seits zunehmend als ungerechtfertigt empfunden­
werden. So soll mit den beabsichtigten Maßnahmen 
die bestehende Doppelförderung durch Gewäh­
rung steuerfreier Leistungen, an denen die öffentli­
che Hand maßgeblich beteiligt ist, und durch Pro­
gressionsentlastung abgebaut werden. Bisher steu­
erfrei gestellte oder steuerlich begünstigte Unter­
nehmensgruppen sollen in die volle Steuerpflicht 
eingebunden werden. 

Auf dem Gebiet der Einkommen- und Lohn­
steuer soll die bisherige Steuerbefreiung von Ster­
begeldern und ähnlichen Zuschüssen aufgehoben 
werden. . 

Zeiträume, in denen der Steuerpflichtige steuer­
freie Transferleistungen durch die öffentliche 
Hand erhält (insbesondere Arbeitslosengeld, 
Karenzurlaubsgeld), sollen bei der Berechnung des 
Jahresausgleiches sowie der Veranlagung keine 
Progressionsmilderung mehr bewirken. 

Die bestehenden besonderen Werbungskosten­
pauschbeträge sollen im Interesse einer stärkeren 
Betonung der Steuergerechtigkeit aufgehoben wer­
den. 

Die sogenannte Heiratsbeihilfe soll aus budgetä­
ren Erwägungen mit 31. Dezember 1987 auslaufen. 

Im Hinblick auf ein Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes soll der Ausschluß der Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit von der Anwendung des 
halben Einkommensteuersatzes auf verfassungs­
rechtlich zulässige Fälle beschränkt werden. 

Auf dem Gebiet der Körperschaftsteuer, der 
Gewerbesteuer und der Vermögensteuer sollen bis­
her für bestimmte Unternehmungen bestehende 
Steuerbefreiungen und Steuerbegünstigungen ab 
dem Jahre 1988 entfallen. 

Besonderer Teil 

ABSCHNITT I 

Ein ko m mens te u erge setz 

Zu Art. I Z 1 (§ 3 Z3): 

Die Streichung der Steuerbefreiung für Sterbe­
gelder und gleichartige Leistungen trägt der beab­
sichtigten Zurücknahme derartiger öffentlicher 
Zuschüsse in sozial- und dienstrechtlichen Vor­
schriften Rechnung. In der Zukunft noch gewährte 
Zuschüsse dieser Art sollen der Steuerpflicht unter­
liegen. 

Zu Art. I Z 2 und 11 (§ 3 Z 4, § 72 Abs. 1): 

Die Steuerfreiheit der in § 3 Z 4 angeführten 
Transferleistungen führt einerseits dazu, daß es im 
Falle des Zusammentreffens mit steuerpflichtigen 
Einkünften zu einer - zum Teil erheblichen -
Milderung der Steuerprogression kommt. Anderer­
seits bemessen sich diese Transferleistungen über­
wiegend nach dem letzten Bruttolohn. Das Zusam:' 
menwirken dieser beiden Faktoren kann - insbe­
sondere im Falle saisonal bedingter Arbeitslosigkeit 
- den Effekt nach sich ziehen, daß das Nettoein­
kommen eines nicht ganzjährig Beschäftigten unter 
Berücksichtigung der im Wege des Jahresausglei­
ches erhaltenen Lohnsteuererstattung - in ver­
gleichbaren Fällen - höher ist als das Nettoein­
kommen eines ganzjährig Beschäftigten. Dieser 
Effekt wird bei der gegenwärtigen Arbeitsmarktsi­
tuation zunehmend als unbefriedigend empfunden 
und ist daher rechtspolitisch unerwünscht. Im Hin­
blick darauf soll die Begünstigung der Steuerfrei­
heit für Arbeitslosengeld nur mehr derart gewährt 
werden, daß die mit einer Steuerbefreiung einher­
gehende Progressionsmilderung in diesen Fällen 
ausgeschlossen wird. 

Die vorgeschlagene Regelung bezieht sich aus­
drücklich nur auf die in § 3 Z 4 angeführten 
Bezüge. Die in dieser Bestimmung ebenfalls ange­
sprochenen Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförde­
rungsgesetz und dem Invalideneinstellungsgesetz 
werden von der Neuregelung nicht berührt. 

Mit der vorgeschlagenen Ergänzung des § 3 Z 4 
würde der oben geschilderte Effekt vermieden wer-
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den. Demnach soll bei Durchführung eines Jahres­
ausgleichesoder einer Veranlagung jener Zeit­
raum, währenddessen der Steuerpflichtige Trans­
ferleistungen bezieht, neutralisiert werden. Der 
Jahresausgleich (die Veranlagung) wäre in der Wir­
kung auf jenen Zeitraum beschränkt, in dem 
Erwerbs- bzw. Pensionseinkünfte oder überhaupt 
keine Einkünfte erzielt werden. Eine lediglich auf 
den Bezug - nach wie vor - steuerfreier Trans­
ferleistungen zurückzuführende Progressionsmil­
derung ist damit ausgeschlossen. Im reduzierten 
Zeitraum auftretende Umstände (zB zeitweises 
Fehlen jeglicher Einkünfte, unterschiedliche 
Bezugshöhe, nachträgliche Geltendmachung 
besonderer Aufwendungen) bewirken grundsätz­
lich weiterhin eine Progressionsmilderung. 

Die Verkürzung des Jahresausgleichszeitraumes 
bzw. des Veranlagungszeitraumes wird dadurch 
erreicht, daß die steuerpflichtigen Lohnbezüge 
bzw. die Einkünfte der erSten vier Einkunftsarten 
für die Dauer des Bezuges von Transferleistungen 
auf fiktive Jahreseinkünfte hochgerechnet werden. 
Andere Einkünfte, die die Höhe derartiger Trans­
ferleistungen nicht beeinflussen (zB Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung, Kapitaleinkünfte), 
sind immer in der tatsächlichen Höhe anzusetzen. 
Für den Fall des Bezuges niedriger steuerpflichtiger 
Erwerbs- oder Pensionseinkünfte im Restzeitraum 
des Jahres ist überdies noch vorgesehen, daß aus 
der Umrechnung keine höhere Steuerbelastung als 
im Falle der Vollbesteuerung der T ransferleistun­
gen als steuerabzugspflichtiger Arbeitslohn eintre­
ten darf. 

Die Jahresbeträge an Werbungskosten, Sonder­
ausgaben und außergewöhnlichen Belastungen sind 
vom Gesamtbetrag der sich nach Umrechnung 
ergebenden Einkünfte abzuziehen. Dabei sind auch 
allfällige andere, mit Transferleistungen nicht im 
Zusammenhang stehende Einkünfte anzusetzen. 
Aus dieser Grundlage sind die Jahressteuer sowie 
die prozentuelle Durchschnittsteuerbelastung zu 
errechnen. Der Prozentsatz der Durchschnittsteu­
erbelastung wird auf das im Kalenderjahr tatsäch­
lich erzielte zu versteuernde Einkommen angewen­
det. Bei Ermittlung des zu versteuernden Einkom­
mens sind abermals die Jahresbeträge an Wer­
bungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnli­
chen Belastungen abzusetzen. Sodann ist noch die 
erwähnte Kontrollrechnung anzustellen. 

Beispiel 1 : 

Ein Steuerpflichtiger ohne Alleinverdienerabsetzbe­
trag mit einem Kind im Sinne des § 119 bezieht 
acht Monate hindurch Bruttobezüge von je 
15 000 S, ein weiteres Monat keinerlei Einkünfte 
und für drei Monate Arbeitslosengeld von monat­
lich 6555 S. Der monatliche Sozialversicherungs­
beitrag beläuft sich auf 2 325 S; die. monatliche 
Lohnsteuer auf 2 168,90 S. Erhöhte Werbungsko­
sten sind nicht angefallen. An Sonderausgaben 

wurden für Wohnraumschaffung im Sinne des § 18 
Abs. 1 Z 3 12000 Saufgewendet (Geltendmachung 
im Zuge des Jahresausgleiches). 

Berechnung des Jahresausgleiche~~ 

12675x8 
101 400 x 12 = 

9 

Werbungskostenpauschale 
Sonderausgaben ............... . 

hochgerechnetes Jahreseinkommen 
Jahressteuer .................. . 
in Prozenten ................. . 

Bemessungsgrundlage (= tatsächli­
ches Jahreseinkommen) x 14,86% 
einbehaltene Lohnsteuer ........ . 

Lohnsteuererstattung 

Kontrollrechnung : 

Arbeitslosengeld .............. . 
Werbungskostenpauschale ...... . 
Sonderausgaben ............... . 

Jahressteuer .................. . 
einbehaltene Lohnsteuer ........ . 

Lohnsteuererstattung .......... . 

= 101400 
135199,99 

135199,99 
4914,­

- 12000,-

118285,99 
17579,-

14,86 

101400,-
4914,-

12000,-

.84486,-

12555,­
-17351,20 

4796,20 

101 400,-
19665,-
4914,-

12 000,-:-

104151,-

12926,-
17351,20 

4425,20 

Da sich bei Einbeziehung des Arbeitslosengeldes in 
die Steuerpflicht eine höhere Jahressteuer - und 
daher eine geringere Lohnsteuererstattung -
ergäbe, ist die Bemessung anhand der umgerechne­
ten Einkünfte vorzunehmen. 

Beispiel 2: 
Angaben wie Beispiel 1, wegen des (ganzjährigen) 
Erzielens von Einkünften aus Vermietung und Ver­
pachtung in Höhe von 18 000 S kommt es aber zu 
einer Veranlagung. Die Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung sind (nach Abzug des Veranla­
gungsfreibetrages gemäß § 41 Abs. 3 von 10 000 S) 
in die Berechnung der Jahressteuer und der sich 
daraus ableitenden Durchschnittsteuerbelastung 
einzubeziehen. Bei einer Bemessungsgrundlage von 
126285,99 S ergibt sich eine Jahressteuer von 
20 219 S und damit ein durchschnittlicher Steuer­
satz von 16,01 %. Dieser Prozentsatz ist auf das tat­
sächliche Jahreseinkommen von 92486 S anzuwen­
den. Die sich dabei ergebende Einkommensteuer 
von 14809 S ist der einbehaltenen Lohnsteuer von 
17351,20 S gegenüberzustellen. Im Zuge der Ver-
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anlagung ergibt sich daher eme Gutschrift von 
2542 S. 

Kontrollrechnung : 

Arbeitslosengeld .............. . 
Einkünfte aus V + V ........... . 
Veranlagungsfreibetrag ......... . 
Werbungskostenpauschale ...... . 
Sonderausgaben ............... . 

Jahressteuer .................. . 
einbehaltene Lohnsteuer ........ . 

Gutschrift .................... . 

101400,-
19665,-
18000,-
10000,-
4914,-

12000,-

112151,-

15566,-
17351,20 

1785,20 

Da sich bei Einbeziehung des Arbeitslosengeldes in 
die Steuerpflicht eine höhere Jahressteuer - und 
daher eine geringere Gutschrift - ergäbe, ist auch 
in diesem Fall die Bemessung anhand der umge­
rechneten Einkünfte vorzunehmen. 

Die in den Fällen des Karenzgeldbezuges vorge­
sehene Übertragung der Jahresausgleichszuständig­
keit auf das Finanzamt soll eine Entlastung der 
Arbeitgeber herbeiführen. 

Zu Art. I Z3 und 4 (§ 8 Abs. 5 und 6, § 10 Abs. 4): 

Der Entfall dieser Bestimmungen trägt dem Aus­
laufen der Begünstigungen des Energieförderungs­
gesetzes 1979 mit 31. Dezember 1987 Rechnung 
(siehe Abschnitt IV). 

Zu Art. I Z 5, 10 und 12 (§ 16 Abs.4 bis 6, § 62 
Abs.2 Z 6, § 73 Abs. 2 Z 1): 

Derzeit sind für Bürgermeister, Vizebürgermei­
ster, Stadträte (amtsführende Gemeinderäte) sowie 
für Funktionäre öffentlich-rechtlicher Körperschaf­
ten besondere Werbungskosten pauschbeträge von 
grundsätzlich 50% der laufenden Bezüge bzw. der 
empfangenen Funktionsgebühren vorgesehen. Der 
Entfall dieser Bestimmungen soll einen allgemeinen 
Abbau von Werbungskosten- und sonstigen Pau­
schalien einleiten, die vielfach eine Begünstigung 
darstellen. In der Praxis der letzten Jahre hat sich 
nämlich herausgestellt, daß diese Pauschalregelun­
gen der individuellen Aufwandsstruktur dieser 
Berufsgruppen nicht in einem der Gleichmäßigkeit 
der Besteuerung entsprechenden Ausmaß gerecht 
werden. 

In diesem Zusammenhang wird gleichzeitig die 
Verordnung vom 17. November 1975, BGBI. 
Nr. 597/1975 (in der geltenden Fassung), in der für 
bestimmte nichtselbständige Berufsgruppen Wer­
bungskostenpauschbeträge vorgesehen sind, aufge­
hoben werden. Ebenso werden erlaßmäßig vorgese­
hene Ausgabenpauschalierungen zurückgenommen 
werden. 

Zu Art. I Z 6 (§ 28 Abs. 2 Z 3): 

Durch die Erweiterung des Tatbestandes um die 
außerhalb des EStG geregelten Zehntelabsetzungen 
soll erreicht werden, daß in allen Fällen der Inan­
spruchnahme dieser Begünstigung die gleichen 
steuerlichen Folgen eintreten. Insbesondere soll es 
nunmehr bei Geltendmachen jeglicher Zehntelab­
setzungen zu einer Verlängerung der Spekulations­
frist von fünf auf zehn Jahre kommen (siehe dazu 
§ 30 Abs. 1 Z 1 lit. a). 

Zu Art. I Z 7 (§ 35 Abs. 4): 

Aus budgetären Gründen soll die Heiratsbeihilfe 
nur noch für Verehelichungen bis zum 31. Dezem­
ber 1987 gewährt werden. Klargestellt soll weiters 
werden, daß diese Aufwendungen - weil sie eine 
Vermögensumschichtung bewirken - nach Aus­

, laufen nicht als "normale" außergewöhnliche Bela­
stung berücksichtigt werden können. 

Zu Art. I Z 8 (§ 37 Abs. 1): 

Mit Erkenntnis vom 19. März 1987, G 269/86 
ua., hat der Verfassungs gerichtshof den letzten 
Satz des § 37 Abs. 1 mit Wirkung ab 1. Jänner 1988 
als verfassungswidrig aufgehoben. Nach dieser 
Regelung ist die Anwendbarkeit des § 37 Abs. 1 auf 
Einkünfte, die unter § 67 fallen, generell ausge­
schlossen. Aus der Begründung des Erkenntnisses 
geht hervor, daß es der Verfassungsgerichtshof als 
gleichheitswidrig erachtet, sonstige Bezüge auch in 
jenen - seltenen - Fällen, in welchen sie zur 
Gänze wie ein laufender Bezug nach dem Lohn­
steuertarif zu besteuern sind, von der Begünstigung 
des § 37 Abs. 1 auszuschließen. Durch die vorge­
schlagene Neufassung des § 37 Abs. 1 letzter Satz 
soll dieser Rechtsauffassung des Verfassungsge­
richtshofes Rechnung getragen und der Ausschluß 
des § 37 Abs. 1 auf jene Fälle beschränkt werden, in 
denen zumindest eine teilweise Besteuerung mit 
den festen Sätzen des § 67 Platz greift. 

Zu Art. I Z 9 (§ 41 Abs. 2): 

Die vorgesehene Einführung eines' eigenen 
Antragsveranlagungsgrundes für begünstigte Ein­
künfte aus nichtselbständiger Arbeit soll verhin­
dern, daß die Anwendung des Hälftesteuersatzes 

. von der Zufälligkeit des Vorliegens eines der bisher 
bestehenden Veranlagungs gründe abhängt. 

ABSCHNITT 11 

Kärperschaftsteuergesetz 

Zu Art. I Z 1 (§ 2 Abs. 2): . 

Mit der beabsichtigten Aufhebung des § 1 Abs. 3 
Rundfunkgesetz (ABSCHNITT VI) soll der Öster­
reichische Rundfunk in die Kärperschaftsteuer­
pflicht eingebunden werden. Im Körperschaftsteu­
ergesetz soll diesbezüglich zentral und im Hinblick 
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auf ABSCHNITT III Art. I Z 4 auch mit Wirkung 
für das Gewerbesteuergesetz klargestellt werden, 
daß der Rundfunk dem öffentlichen Verkehr dient 
und Rundfunkunternehmen daher als Versorgungs­
betrieb anzusehen sind. Dies scheint deshalb erfor­
derlich, weil der Verwaltungsgerichtshof zwar im 
Erkenntnis vom 28. Mai 1986, 21. 85/13/0125, 
zum Ergebnis. gelangt ist, der der Allgemeinheit 
dienende Rundfunk sei dem öffentlichen Verkehr 
zuzurechnen, in einem früheren Erkenntnis aber 
die Auffassung vertrat, daß Rundfunkunterneh­
men, die keine Gewinnabsicht aufweisen, keine 

. Gewerbebetriebe im Sinne des Gewerbesteuergeset-
zes sind (Erkenntnis vom 23. März 1984, ZI. 82/ 
17/0107). Mit diesem früheren Erkenntnis schloß 
der Verwaltungsgerichtshof die Einstufung von 
Rundfunkunternehmen als Versorgungs betrieb aus, 
zumal derartige Betriebe auch ohne Gewinnabsicht 
stets als Gewerbebetriebe gelten (§ 1 Abs. 3 
GewStG). Um Zweifel in der Rechtsauslegung zu 
vermeiden, soll daher der Rundfunk ausdrücklich 
dem öffentlichen Verkehr zugeordnet werden. 

Zu Art. I Z 2 (§ 5 Abs. 1 Z 1): 

Durch die vorgeschlagene Einschränkung der 
Steuerbefreiung soll erreicht werden, daß in pr.ivat­
rechtlicher Form (insbesondere in Form von Kapi­
talgesellschaften) geführte Betriebe in Hinkunft der 
Körperschaftsteuerpflicht unterliegen. Dies wird 
dazu führen, daß die bestehenden, in privatrechtli­
eher Form geführten Betriebe im Bereich des 
Tabakmonopols und des Salzmonopols in die Steu­
erpflicht eintreten. 

Zu Art. I Z 3 (§ 22 Abs. 4): 

Die bisher für die Hypothekenbanken, die Spar­
kassen und die Österreichische Postsparkasse beste­
hende Tarifbegünstigung soll entfallen. 

ABSCHNITT III 

Gewerbesteuergesetz 

Zu Art. I Z 1,2 lind 3: 

Der Wegfall der betreffenden Befreiungsbestim­
mungen entspricht den Änderungen im 
ABSCHNITT II Art. I Z 1 und 3 (siehe die Erläu­
terungen hiezu). 

ABSCHNITT IV 

E ne rgi e förde ru n gs ge setz 

Zu Art. I: 

Das mit Ende 1989 befristete Energieförderungs­
gesetz 1979 soll bereits mit Ende 1987 außer Kraft 
treten, da die in Zeiten des Aufbaues der Elektrizi­
tätswirtschaft sinnvollen steuerlichen Begünstigun­
gen ihre Bedeutung verloren haben. Die Begünsti­
gungen für die Fernwärme- und Gasversorgungsc 

wirtschaft haben keine entscheidende Bedeutung 
gewonnen, ihre Aufrechterhaltung erscheint daher 
nicht geboten. 

Zu Art 11: 

Mit Z 1 wird klargestellt, daß die abgabenrechtli­
chen Begünstigungen des EnFG 1979 letztmalig bei 
der Veranlagung für 1987 zur Anwendung gelan­
gen. Das Bescheinigungsverfahren und die Einrich­
tung des Energieförderungsbeirates sollen mit Ende 
1987 außer Kraft treten, unerledigte Verfahren sol­
len daher durch eine gesetzliche Fiktion als positiv 
erledigt gelten. Auch der 5. Abschnitt über die 
Erstellung von Ausbauplänen und von Energiebe­
richten soll mit Ende 1987 außer Kraft treten. 

Die bis 1987 gebildeten und noch nicht bestim­
mungsgemäß verwendeten Energieförderungsrück­
lagen sollen nach Z 2 innerhalb des im EnFG 1979 
genannten fünf jährigen Verwendungszeitraumes 
als Investitionsrücklagen im Sinne des § 9 EStG 
1972 gelten, dh nur ge gen die Anschaffungs­
oder Herstellungskosten abnutzbarer Wirtschafts­
güter des Anlagevermögens mit dem Betrag aufge­
löst werden können, der als vorzeitige Abschrei­
bung oder als Investitionsfreibetrag geltend 
gema~ht werden könnte. Eine Verwendung für 
die in den §§ 2, 11 und 16 EnFG 1979 genannten 
Investitionen (ohne Gegenverrechnung mit Investi­
tionsbegünstigungen) ist ab der Veranlagung 1988 
ausgeschlossen. Eine gewinnerhöhende Auflösung 
der Rücklagen soll keine Erhöhungszuschläge aus­
lösen. 

Die bisher in den§§ 8 und 9 EnFG 1979 veran­
kerten abgabenrechtlichen Begünstigungen für 
Kleinwasserkraftwerke sollen in der Weise auslau­
fen, daß die zwanzigjährige Steuerermäßigung im 
ertragsteuerlichen Bereich nur mehr für Kraftwerke 
zustehen soll, mit deren Bau - abgestellt auf die 
tatsächliche Bauausführungen - vor dem 1. Jänner 
1989 begonnen worden ist. Die Beurteilung des 
Beginnes der tatsächlichen Bauausführungen soll 
sich an den Grundsätzen orientieren, die zu dem in 
§ 122 Abs. 3 EStG 1972 verwendeten Begriff "tat­
sächliche Bauausführung" (eingefügt durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 143/1976) entwickeltwur­
den. Der schon bisher bestehende Ausschluß von 
Doppelbegünstigungen im Bereich der Gewinner­
mittlung soll weiterhin dadurch gewährleistet blei­
ben, daß die Inanspruchnahme dieser Begünstigun­
gen als Inspruchnahme von Begünstigungen im 
Sinne des EnFG 1979 gilt. 

ABSCHNITT V 

Vermögensteuergesetz 

Zu Art. I Z 1 und 3 (§ 1 Abs. 1 Z 2 lit. e und § 3 
Abs.l Z 3): 

Durch die vorgesehenen Novellierungen sollen 
die umfangreichen Steuerbefreiungen von Unter-
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nehmen, die sich im wesentlichen in öffentlicher 
Hand befinden, eingeschränkt werden. Damit soll 
eine steuerliche Gleichstellung zu den privaten 
Unternehmen herbeigeführt werden. 

Aus dem Bereich der Unternehmen, die der 
öffentlichen Versorgung mit bestimmten Leistun­
gen oder dem öffentlichen Verkehr dienen, sollen 
die Bereiche der Versorgung mit Elektrizität, Gas, 
Wärme und die Rundfunkunternehmen in die Ver­
mögensteuerpflicht einbezogen werden. 

Diese Maßnahme umfaßt im Sinne einer Gleich­
behandlung auch den Wegfall der Vermögensteu­
erbefreiung für private Elektrizitätsversorgungsun­
ternehmen. 

Darüber hinaus soll der Kreis der unbeschränkt 
vermögensteuerpflichtigen Unternehmen des Bun­
des im § 1 Abs. 1 Z 1 lit. e, der bisher nur die Kre­
ditanstalten des öffentlichen Rechtes umfaßt, 
erweitert werden. Hiedurch wird auch im Vermö­
gensteuerbereich eine gewisse Annäherung an die 
Regelungen der Steuerpflicht im übrigen Abgaben­
bereich erreicht. 

Zu Art. I Z 2 und 4 (§ 3 Abs. 1 Z 2 und 4): 

Der Wegfall dieser Befreiungsbestimmungen . für 
die Österreichische Postsparkasse und die Sparkas­
sen entspricht den im Körperschaft- und Gewerbe­
steuerbereich (ABSCHNITT II . Art. I Z 3, 

ABSCHNITT III Art. I Z 2 bis 4) getroffenen 
Maßnahmen. 

Zu Art. I Z 5 (§ 3 Abs. 1 Z 11): 

Auch der Wegfall der Vermögensteuerbefreiung 
der Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs 
Aktiengesellschaft steht im Zusammenhang mit den 
Maßnahmen des Art. I Z 1 und 3. 

Zu Art. I Z 6 (§ 5 Abs. 1 Z 3): 

Entsprechend der beabsichtigten Absenkung des 
Höchstalters für den Bezug von Familienbeihilfe 
für volljährige, in Berufsausbildung stehende Kin­
der von 27 auf grundsätzlich 25 Jahre soll auch der 
Zeitraum für die Gewährung des persönlichen Ver­
mögensteuerfreibetrages für derartige Kinder von 
27 auf 25 Jahre geändert werden. . 

ABSCHNITT VI 

Rundfunkgesetz 

Durch die Aufhebung der Steuerbefreiung wird 
der Österreichische Rundfunk in die Körperschaft­
und Gewerbesteuerpflicht eingebunden. Hinsicht­
lich der Körperschaft- und Gewerbesteuerpflicht 
wird auf ABSCHNITT II Art. I Z 1 und 
ABSCHNITT III Art. I Z 1, hinsichtlich der Ver­
mögensteuerpflicht auf ABSCHNITT V Art. I Z 1 
und 3 sowie die Erläuterungen hiezu verwiesen .. 
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Textgegenüberstellung 

Derzeit geltender Gesetzestext: Wortlaut des Gesetzesentwurfes: 

ABSCHNITT I 

Ein kom m e n s t e u erg e set z 1972 

§3 23 

3. die Bezüge aus einer gesetzlichen Kranken- oder Unfallversorgung und 
Sachleistungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung, die Bezüge aus 
einer ausländischen gesetzlichen Kranken- oder Unfallversorgung, die 
einer inländischen gesetzlichen Kranken- oder Unfallversorgung ent­
spricht, Kranken- und Sterbegelder aus den Versorgungs- und Unterstüt­
zungseinrichtungen der Kammern der selbständig Erwerbstätigen, sonstige 
Sterbegelder (Todfallsbeiträge) von Arbeitnehmern, soweit sie insgesamt 
ein Viertel der laufenden Bezüge der letzten zwölf Monate nicht überstei­
gen, weiters das aus der Pensionsversicherung gebührende Übergangsgeld, 

§3 24 

4. das versicherungsmäßige Arbeitslosengeld, die Notstandshilfe, das Karenz­
urlaubsgeld oder an dessen Stelle tretende Ersatzleistungen und die 
Karenzurlaubshilfe auf Grund der besonderen gesetzlichen Vorschriften, 
weiters die Überbrückungshilfe für Bundesbedienstete nach den besonde­
ren gesetzlichen Vorschriften sowie gleichartige Bezüge, die auf Grund 
besonderer landesgesetzlicher Regelungen gewährt werden, Beihilfen nach 
dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. Nr. 3111969, und Leistungen 
nach dem Invalideneinstellungsgesetz 1969, BGBI. Nr. 22/1970. 

§ 8 Abs. 5 und 6 

(5) Energieversorgungsunternehmen dürfen die im § 20 des Energieförde­
. rungsgesetzes 1979 genannten Wirtschaftsgüter nur dann vorzeitig abschreiben, 

§3 23 

3. die Bezüge aus einer gesetzlichen Kranken- oder Unfallversorgung und 
Sachleistungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung, die Bezüge aus 
einer ausländischen gesetzlichen Kranken- oder Unfallversorgung, die 
einer inländischen gesetzlichen Kranken- oder Unfallversorgung ent­
spricht, Krankengelder aus den Versorgungs- und U nterstützungseinrich­
tungen der Kammern der selbständig Erwerbstätigen, weiters das aus der 
Pensionsversicherung gebührende Übergangsgeld, 

§3 24 

4. das versicherungsmäßige Arbeitslosengeld, die Notstandshilfe, das Karenz­
urlaubsgeld oder an dessen Stelle tretende Ersatzleistungen und die 
Karenzurlaubshilfe auf Grund der besonderen gesetzlichen Vorschriften, 
weiters die Überbrückungshilfe für Bundesbedienstete nach den besonde-

I ren gesetzlichen Vorschriften sowie gleichartige Bezüge, die auf Grund 
besonderer landes gesetzlicher Regelungen gewährt werden, Beihilfen nach 
dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. Nr. 3111969, und Leistungen 
nach dem Invalideneinstellungsgesetz 1969, BGBI. Nr. 22/1970. 

Erhält der Steuerpflichtige derartige Bezüge nur für einen Teil des Kalen­
derjahres, so sind für das restliche Kalenderjahr bezogene Einkünfte im 
Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 für Zwecke der Ermittlung des Steuersatzes 
auf einen Jahresbetrag umzurechnen. Das Einkommen ist mit jenem Steu­
ersatz zu besteuern, der sich unter Berücksichtigung der umgerechneten 
Einkünfte ergibt; die Steuer darf jenen Betrag nicht übersteigen, der sich 
ergeben würde, wenn die Bezüge dem Steuerabzug vom Arbeitslohn unter­
liegen, 

§ 8 Abs. 5 und 6 

einfällt 
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Derzeit geltender Gesetzestext: 

wenn die energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit der Anschaffung oder Herstel­
lung gemäß den §§ 20 und 21 des Energieförderungsgesetzes 1979 bescheinigt 
ist. Wird die energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit gemäß § 22 des Energieför­
derungsgesetzes 1979 aberkannt, dann sind die Veranlagungen der durch die 
Unzulässigkeit der vorzeitigen Abschreibung unmittelbar oder mittelbar betrof­
fenen Jahre zu berichtigen. Fernwärmeanlagen, die im § 11 Abs. 1 des Energie­
förderungsgesetzes 1979 nicht genannt sind, dürfen von diesen Unternehmen 
nicht vorzeitig abgeschrieben werden. 

(6) Abs. 5 ist auch anzuwenden, wenn die Begünstigungen des Energieförde-
rungsgesetzes 1979 nicht in Anspruch genommen werden. 

§ 10 Abs. 4 

(4) § 8 Abs. 5 und 6 gelten \sinngemäß. 

§ 16 Abs. 4 bis 6 

(4) Die Hälfte der laufenden Bezüge, die die nicht von § 3 Z 6 erfaßten Bür­
germeister, Vizebürgermeister (Bürgermeister-Stellvertreter) oder Stadträte 
(amtsführende Gemeinderäte) in dieser Eigenschaft erhalten, mindestens aber 
ein Betrag von 10.000 S jährlich, ist ohne besonderen Nachweis als Werbungs­
kosten anzuerkennen, soweit die genannten Bezüge die laufenden Bezüge eines 
Mitgliedes des Nationalrates nicht übersteigen. Die ohne besonderen Nachweis 
anzuerkennenden Werbungskosten sind mit einem Viertel der laufenden 
Bezüge, höchstens aber mit 40.000 S jährlich begrenzt, wenn die genannten Per­
sonen gleichzeitig auf Grund einer anderen Tätigkeit Auslagenersätze im Sinne 
des Bezügegesetzes oder gleichartige Auslagenersätze auf Grund landesgesetzli­
cher Regelung erhalten. Die ohne besonderen Nachweis anzuerkennenden Wer­
bungskosten dürfen weiters nicht mit einem höheren Betrag als mit dem Betrag 
der insgesamt empfangenen Bezüge berücksichtigt werden. Der Werbungsko­
stenpauschbetrag nach den vorstehenden Bestimmungen steht neben dem Wer­
bungskostenpauschbetrag nach Abs. 3 zu; Abs.3 letzter Satz gilt sinngemäß. 

(5) Die bei Ausübung von Funktionen im Sinne des § 20 Z 4 entstehenden 
Werbungskosten sind ohne besonderen Nachweis in Höhe von 50 v. H. der ins­
gesamt empfangenen Vergütungen, mindestens aber mit 10.000 S und höchstens 
mit 40.000 S jährlich, jedoch nicht mit einem höheren Betrag als dem Betrag der 
insgesamt empfangenen Vergütungen anzuerkennen. Werbungskosten im Sinne 
des Abs: 1 Z 4 sind ohne Anrechnung auf den Pauschbetrag absetzbar. 

(6) Werden die Funktionen im Sinne der Abs. 4 und 5 nicht während eines 
vollen Kalenderjahres ausgeübt, so ermäßigen sich die angeführten Beträge ent-

§ 10 Abs. 4 

entfällt 

Wo~tlaut des Gesetzesentwurfes: 

§\16 Abs. 4 bis 6 

entfällt 
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Derzeit geltender Gesetzestext: 

sprechend der Anzahl der Kalendermonate, in denen die Funktionen ausgeübt 
wurden. 

§ 28 Abs. 2 

(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind 
folgende Aufwendungen auf Antrag gleichmäßig auf zehn Jahre zu verteilen: 

1. ... 

3. sonstige Aufwendungen im Sinne der §§ 3 bis 5 des Mietrechtsgesetzes in 
Gebäuden, die den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes über die Ver­
wendung der Hauptmietzinse unterliegen, 

§ 35 Abs. 4 erster Satz 

(4) Die für die Neugründung des ersten gemeinsamen Hausstandes aus Anlaß 
einer nach dem 31. Dezember 1972 erfolgten Eheschließung entstehenden Auf~ 
wendungen sind als außergewöhnliche Belastung gemäß § 34 nur zu berücksich­
tigen, wenn sie im Zusammenhang mit der ersten Eheschließung erfolgen. 

§ 37 Abs. 1 letzter Satz 

Auf Einkünfte, die unter die Bestimmung des § 67 faUen, ist der ermäßigte Steu­
ersatz nicht anzuwellden. 

(Fassung bis 31. 12. 1987) 

§ 41 Abs. 2 

(2) Sind die Voraussetzungen für eine Veranlagung nach Abs. 1 nicht gege­
ben, so findet eine Veranlagung nur auf Antrag des Steuerpflichtigen statt, wenn 

7. neu 

Wortlaut des Gesetzesentwurfes: 

§ 28 Abs. 2 

3. sonstige Aufwendungen im Sinne der §§ 3 bis 5 des Mietrechtsgesetzes in 
Gebäuden, die den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes über die Ver­
wendung des Hauptmietzinses unterliegen, weiters Assanierungsaufwen­
dungen nach Maßgabe des § 38 Abs. 2 des Stadterneuerungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 287/1974, in der jeweils geltenden Fassung des Artikels IV des 
Bundesgesetzes über die Änderung mietrechtlicher Vorschriften und über 
Mietzinsbeihilfen, BGBI. Nr. 409/1974, in der jeweils geltenden Fassung 
und des § 19 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes, BGBI. Nr. 167/1978, in 
der jeweils geltenden Fassung, 

§ 35 Abs. 4 erster Satz 

Die für die Neugründung des ersten gemeinsamen Hausstandes aus Anlaß einer 
nach dem 31. Dezember 1972 und vor dem 1. Jänner 1988 erfolgten Eheschlie­
ßung entstehenden Aufwendungen sind, wenn sie im Zusammenhang mit der 
ersten Eheschließung erfolgen, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen als 
außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen. 

§ 37 Abs. 1 letzter Satz 

Auf Einkünfte, die zur Gänze oder zum Teil mit den festen Sätzen des § 67 ver­
steuert werden, ist der ermäßigte Steuers atz nicht anzuwenden. 

(Fassung ab 1. 1. 1988) 

§ 41 Abs. 2 

7. im Einkommen Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit enthalten sind, auf 
die § 37 anwendbar ist. 
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Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 62 Abs. 2 Z 6 

, (2) Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn sind vor Anwendung des Lohnsteuer­
tarifs (§ 66), ohne Anrechnung auf die Pauschbeträge des Abs. 1 und ohne daß 
es einer Eintragung auf der Lohnsteuerkarte bedarf, vom Arbeitslohn abzuzie­
hen: 2) 

6. der Werbungskostenpauschbetrag im Sinne des § 16 Abs. 4, 

§ 73 Abs. 2 Z 1 

(2) Bei der Neuberechnung ist der im Kalenderjahr tatsächlich zugeflossene 
steuerpflichtige Arbeitslohn (§ 25) unter Beachtung der Anordnungen des Abs. 1 
zweiter Satz um 

1. die Pauschbeträge gemäß § 16 Abs. 4, § 18 Abs. 3 und § 62 Abs. 1 sowie um 
Pauschbeträge, die auf Grund einer Verordnung gemäß § 17 Abs. 4 nicht 
auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden, 

§ 72 Abs. 1 vierter Satz 

Der Jahresausgleich ist vom Arbeitgeber auch für Arbeitnehmer durchzuführen, 
die infolge Präsenzdienstleistung, Zivildienstleistung, Krankheit oder Karenz­
urlaub für bestimmte Lohnzahlungszeiträume des Kalenderjahres keinen 
Arbeitslohn erhalten haben. 

Wortlaut des Gesetzesentwurfes: 

§ 62 Abs. 2 Z 6 

entfällt. 

§ 73 Abs. 2 Z 1 

1. die Pauschbeträge gemäß § 18 Abs. 3 und § 62 Abs. 1 sowie um Pauschbe­
träge, die auf Grund einer Verordnung gemäß § 17 Abs. 4 nicht auf der 
Lohnsteuerkarte eingetragen werden, 

§ 72 Abs. 1 vierter Satz 

Der Jahresausgleich ist vom Arbeitgeber auch für Arbeitnehmer durchzuführen, 
die infolge Präsenzdienstleistung, Zivildienstleistung oder Krankheit für 
bestimmte Lohnzahlurtgszeiträume des Kalenderjahres keinen Arbeitslohn erhal­
ten haben. 

ABSCHNITT 11 

K ö r per sc h a f t s t e u erg es e tz 

§ 2 Abs. 2 zweiter Satz 

Versorgungsbetriebe sind nur solche Betriebe, welche die Bevölkerung mit 
Nutzwasser, Gas, Elektrizität oder Wärme versorgen, ferner solche Betriebe, die 
dem öffentlichen Verkehr oder dem Hafenbetrieb dienen. 

§ 5 Abs. 1 Z 1 

§ 5. (1) Von der Körperschaftsteuer sind befreit: 
1. Die Österreichischen Bundesbahnen und die staatlichen Monopolbetriebe; 

§ 2 Abs. 2 zweiter Satz 

Versorgungsbetriebe sind Betriebe, welche die Bevölkerung mit Nutzwasser, 
Gas, Elektrizität oder Wärme versorgen, ferner solche Betriebe, die dem öffentli­
chen Verkehr einschließlich des Rundfunks oder dem Hafenbetrieb dienen. 

§ 5 Abs. 1 Z 1 

1. Die Österreichischen Bundesbahnen und die staatlichen Monopolbetriebe 
mit Ausnahme jener Betriebe, die in eine privatrechtliche Form gekleidet sind; 
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Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 22 Abs. 4 

(4) Die Körperschaftsteuer beträgt 90 vH des sich nach Abs. 1 ergebenden 
Betrages bei Landes-Hypothekenbanken, bei der PfandbriefsteIle der öster­
reichischen Landes-Hypothekenbanken, bei Sparkassen und bei der Öster­
reichischen Postsparkasse. 

§ 22 Abs. 4 

entfällt 

Wortlaut des Gesetzesentwurfes: 

ABSCHNITT III 

§ 1 Abs. 3 

Ge wer be s t e u erg e set z 1953 

§ 1 Abs. 3 
(3) Unternehmen von Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind gewerbe­

steuerpflichtig, wenn sie als stehende Gewerbebetriebe anzusehen sind. Unter­
nehmen von Körperschaften des öffentlichen Rechtes, die überwiegend der Aus­
übung der öffentlichen Gewalt dienen (Hoheitsbetriebe), gehören nicht zu den 
Gewerbebetrieben. Eine Ausübung der öffentlichen Gewalt ist insbesondere 
anzunehmen, wenn es sich um Leistungen handelt, zu deren Annahme der Lei­
stungsempfänger auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung ver­
pflichtet ist. Hoheitsbetriebe sind zum Beispiel Forschungsanstalten, Wetterwar­
ten' Schlachthöfe, Friedhöfe, Anstalten zur Nahrungsmitteluntersuchung, zur 
Desinfektion, zur Leichenverbrennung, zur Müllbeseitigung, zur Straßenreini­
gung und ·zur Abführung von Spülwasser und Abfällen. Versorgungsbetriebe von 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes unterliegen der Gewerbesteuer. Versor­
gungsbetriebe sind nur solche Betriebe, welche die Bevölkerung mit Gas, Elektri­
Zität oder Wärme versorgen, ferner solche Betriebe, die dem öffentlichen Ver­
kehr oder dem Hafenbetrieb dienen. 

§2 Z3 

3. die Österreichische Postsparkasse, jedoch nur mit 10 v. H. der Bemes­
sungsgrundlage ; 

§2 Z4 

4. die Sparkassen (Sparkassengesetz, BGBI. Nr.64/1979), jedoch nur mit 
10 v. H. der Bemessungsgrundlage; 

§ 26 Abs. 4 

(4) Bei Sparkassen (Sparkassengesetz, BGBI. Nr. 64/1979) und bei der Öster­
reichischen Postsparkasse bleiben die Vergütungen zu 10 v. H. außer Ansatz. 

,,(3) Unternehmen von Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind gewer­
besteuerpflichtig, wenn sie als stehende Gewerbebetriebe anzusehen sind. Unter­
nehmen im Sinne des § 2 Abs. 4 des Körperschaftsteuergesetzes 1966, BGBI. 
Nr. 156/1966, in der jeweils geltenden Fassung gehören nicht zu den Gewerbe­
betrieben. Versorgungs betriebe im Sinne des § 2 Abs. 2 des Körperschaftsteuer­
gesetzes 1966 unterliegen der Gewerbesteuer." 

§2 Z3 

entfällt 

§2 Z4 

entfällt 

§ 26 Abs. 4 

entfällt 
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Derzeit geltender Gesetzestext: Wortlaut des Gesetzesentwurfes: 

ABSCHNITT V 

Vermögensteuergesetz 

§ 1 Abs. 1 Z 2 

a) bis d) ... 

e) Kreditanstalten des öffentlichen Rechtes. 

§ 3 Abs. 1 Z 2 

2. die Österreichische Postsparkasse, jedoch nur mit 10 v. H. ihres Gesamt­
vermögens; 

§ 3 Abs. 1 Z 3 

3. a) Unternehmen, die der .öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, 
Wasser oder Wärme oder dem öffentlichen Verkehr dienen, wenn an 
ihnen unmittelbar oder mittelbar ausschließlich Gebietskörperschaften 
beteiligt sind und die Erträge ausschließlich diesen Körperschaften 

,zufließen, hinsichtlich des den genannten Zwecken dienenden Teiles 
des Gesamtvermögens. 
Im Gesamtvermögen der im ersten Satz genannten Unternehmen ent­
haltene Beteiligungen an anderen Unternehmen der genannten Art zäh­
len im Ausmaß der Steuerbefreiung dieser Unternehmen zum begün­
stigten Teil des Gesamtvermögens; 

b) außerdem Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 1 
des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes, BGBI. Nr. 260/1975, hinsichtlich 
des der Stromabgabe an Dritte dienenden Teiles des Vermögens; 

§ 3 Abs. 1 Z 4 

4. die Sparkassen (Sparkassengesetz, BGBI. Nr.64/1979), jedoch nur mit 
10 v. H. ihres Gesamtvermögens ; 

§ 3 Abs. 1 Z 11 

11. die Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft. 

§ 1 Abs. 1 Z 2 

a) bis d) ... 

e) Kreditanstalten des öffentlichen Rechtes, die Österreichische Staatsdruk­
kerei, weiters Rundfunkunternehmen sowie Elektrizitäts-, Gas- und Fern­
wärmeversorgungsunternehmen, sofern sie nicht unter lit. abis d fallen. 

§ 3 Abs. 1 Z 2 

entfällt 

§ 3 Abs. 1 Z 3 

3. Unternehmen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser oder dem 
öffentlichen Verkehr, ausgenommen dem Rundfunk, dienen, wenn an 
ihnen unmittelbar oder mittelbar aussschließlich Gebietskörperschaften 
beteiligt sind und die Erträge ausschließlich diesen Körperschaften zuflie­
ßen, hinsichtlich des den genannten Zwecken dienenden Teiles des 
Gesamtvermögens. 
Im Gesamtvermögen der im ersten Satz genannten Unternehmen enthal­
tene BeteiligJ.!ngen an anderen Unternehmen der genannten Art zählen im 
Ausmaß der Steuerbefreiung dieser Unternehmen zum begünstigten Teil 
des Gesamtvermögens ; 

§ 3 Abs. 1 Z 4 

entfällt 

§ 3 Abs. 1 Z 11 

entfällt 
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§ 5 Abs. 1 Z 3 

3. 150000 Schilling für jedes minderjährige Kind, wenn die Kinder zum 
Haushalt des Steuerpflichtigen gehören oder überwiegend auf seine Kosten 
unterhalten und erzogen werden. Der Freibetrag wird auf Antrag für voll­
jährige Kinder gewährt, die überwiegend auf Kosten des Steuerpflichtigen 
unterhalten und für einen Beruf ausgebildet werden und das 27. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. § 11 Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 5 Abs. 1 Z 3 

3. 150000 Schilling für jedes minderjährige Kind, wenn die Kinder zum 
Haushalt des Steuerpflichtigen gehören oder überwiegend auf seine Kosten 
unterhalten und erzogen werden. Der Freibetrag wird auf Antrag für voll­
jährige Kinder gewährt, die überwiegend auf Kosten des Steuerpflichtigen 
unterhalten und für einen Beruf ausgebildet werden und das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. § 11 Abs. 3 gilt entsprechend. 

ABSCHNITT VI 

Rundfunkgesetz 

§ 1 Abs.3 

(3) Der Österreichische Rundfunk ist von der Körperschaftsteuer sowie der 
Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertragund dem Gewerbekapital befreit. 

§ 1 Abs.3 

entfällt 
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